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Behandlungsfehlervorwürfe bei
der Chirotherapie

Die Autoren dieses Beitrags beabsichti-
gen nicht, die Diskussion um die Ursa-
chen von Komplikationen durch Chiro-
therapie valide zu ergänzen.DasProblem
dermöglicherweise verursachtenGefäß-
läsionen im Bereich der Halswirbelsäu-
le (HWS) wurde insbesondere in dieser
Zeitschrift schon vor über 20 Jahren dis-
kutiert [6, 11, 16, 22, 25–27, 29, 30, 32,
35]. Diese Diskussion ist nicht beendet
und flammt auch durch Beiträge in öf-
fentlichen Medien [31], aber auch durch
Beiträge von ärztlicher Seite [12, 18] im-
merwiederauf.Ähnlichverhältessichbei
der Frage von Bandscheibenschädigun-
gen durch Chirotherapie [8, 33, 36]. Die
Absicht ist vielmehr eine Bestandsauf-
nahme aus demMaterial der Gutachter-
kommission Nordrhein und der Recht-
sprechungmitHinweisen zur Bedeutung
und Beachtung der Leitlinien [34], gera-
de in Hinblick auf die Dokumentation
und Risikoaufklärung.

Bereits 2004 waren die Bescheide
der Gutachterkommission Nordrhein
aus den Jahren 1976 bis 2003 erstmals
zu diesem Thema ausgewertet wor-
den [17]. Die in 16 von 57 Verfahren
vorliegenden Behandlungsfehler und
die in 5 von 10 Verfahren bestätigten
Aufklärungsrügen wurden analysiert.
Dabei wurde in keinem Fall festge-
stellt, dass ein später diagnostizierter
Bandscheibenschaden (n= 20) der chi-
rotherapeutischen Maßnahme kausal
zuzuordnen oder als Kontraindikation
anzusehen gewesenwäre. Viermal wurde
fehlerhaft keine Röntgenuntersuchung
durchgeführt und einmal bestand keine
Indikation zur Chirotherapie. In einem
von 9 Fällen mit Auftreten von zere-
bralen Durchblutungsstörungen bzw.
Gefäßdissektionen sah der Gutachter

als Ursache eine zu brüske Manipula-
tion. Dreimal waren die Gefäßläsionen
vorwerfbar nicht erkannt worden. In
einem von 9 Fällen mit festgestellten
Frakturen war die Chirotherapie bei
schwerer Osteoporose kontraindiziert
gewesen. In 3 Fällen war eine vorbe-
stehende Fraktur nicht erkannt worden,
wodurch die Patienten jedoch keinen
Nachteil erlitten. Zwei Behandlungsfeh-
ler wurden bei Patienten ohne Besserung
der Symptomatik festgestellt, da einmal
eine Röntgenuntersuchung zuvor unter-
blieben und einmal die Chirotherapie
bei einem Grisel-Syndrom (Torticollis
atlantoepistrophealis) kontraindiziert
gewesen war.

2002wurdeaucheinähnlicherBericht
derSchlichtungsstelledernorddeutschen
Ärztekammern [15] mit Falldarstellun-
gen vorgelegt.

Methodik

Grundlage dieses Beitrags ist eine aktu-
elle Auswertung der Jahre 2004 bis 2017
(. Tab. 1). Insgesamt waren 91 Vorwürfe
zu einer Chirotherapie zur gutachtlichen
Überprüfung gelangt (Anteil 0,4%). Im
Zusammenhang mit der Manipulation
wurden 11-mal vorwerfbare Behand-
lungsfehler und 10-mal Risikoaufklä-
rungsfehler bei einer überproportional
hohenRateanAufklärungsrügen(n= 41)
festgestellt, darunter 2-mal bei vernein-
tem Behandlungsfehler. Die Sachver-
haltsaufklärungen und die Beurteilung
der Risikoaufklärung waren vielfach da-
durch erschwert, dass nur eine spärliche
Dokumentation durch die Ärzte erfolgt
war, was für sich genommen aber noch
keinen Behandlungsfehler darstellt. Auf-
fallendwarauch,dassdiedurchgeführten

Maßnahmen in ihrer Ausführung öfter
strittig blieben. Auf die Mobilisation
zurückzuführende eigenständige Folgen
wurden6-mal festgestellt,darunter3-mal
kurzzeitige Beschwerden, ein schwerer
passagerer sowie ein mittelschwerer und
ein schwerer Dauerschaden (. Tab. 2).

Zusammenfassend wurden in 3 von
28 Verfahren mit dem Vorwurf, einen
bestehenden Bandscheibenprolaps nicht
erkannt oder durch dieMobilisation aus-
gelöst zu haben, Behandlungsfehler fest-
gestellt: EinmalwurdeeinBandscheiben-
prolaps als Kontraindikation zur Mobili-
sation nicht erkannt (Fall 1), einmal hät-
ten bestehende „Parästhesien/eine Del-
toideusparese“ eine sorgfältigere Unter-
suchungundAbklärungerfordert (Fall 2)
und einmal wurde keine Probemobilisa-
tion zum Ausschluss einer Kontraindi-
kation durchgeführt (Fall 3).

Weiterhin erfolgten in 2 von 13 Fällen
mit Frakturen bei anamnestischemFrak-
turverdacht eines Wirbelkörpers kon-
traindizierte Wirbelsäulenmobilisatio-
nen (Fall 4). Eine von 13 vorgeworfenen
Gefäßdissektionen wurde gutachterlich
auf die fehlerhafte Mobilisation zurück-
geführt, da ein unmittelbarer zeitlicher
Zusammenhang und die Beschreibung
des Patienten („ruckvoller Rotationsim-
puls“) dies nahelegten (Fall 5). Bei einem
anderen Patienten wurde eine – vermut-
lich seit dem Vortag sich entwickelnde
– Gefäßdissektion fehlerhaft nicht er-
kannt und somit eine kontraindizierte
Mobilisation vorgenommen.

Behandlungsfehler fanden sich auch
bei weiteren 4 von 37 Patientenmit ande-
ren Vorwürfen: Beispielsweise erfolgten
bei einem 12-Jährigen behandlungs-
fehlerhaft über 6 Monate mindestens
3 Mobilisationen, obwohl bereits die ers-
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te Röntgenuntersuchung eine – vomArzt
nicht erkannte – aneurysmatische Kno-
chenzyste am Dornfortsatz des 6. Hals-
wirbelkörpers aufzeigte. Hierdurch kam
es zu einer Therapieverzögerung um
10 Monate mit traumatischem Erleben
bei passagerem Querschnitt bis zur er-
folgreichen operativen Sanierung. Bei
2 Patienten, einmal bei HWS-Syndrom
nach rezidivierenden Infekten der obe-
ren Luftwege und einmal bei Herpes
zoster mit Rückenschmerzen, verneinte
der Gutachter die Indikation zur Mobili-
sation der Wirbelsäule. Die Mobilisation
erfolgte in einem Fall zudem fehlerhaft
ohne Risikoaufklärung, um „den Über-
raschungsmoment“auszunutzen,wieder
Arzt in seiner Stellungnahme schrieb.
Bei einem Patienten mit rechtsbetonten
Blockaden der Brustwirbelsäule (BWS)
bei bekannter Osteoporose mit Zustand
nach Keilwirbelbildung des Brustwir-
belkörpers (BWK) 12 und bestehendem
Bronchialkarzinomhätte zuvor einRönt-
genbild zum Abwägen der Indikation
erfolgen müssen.

Fallbeispiele mit festgestelltem
Fehler

Nichterkannter Bandscheiben-
prolaps

Ein43-Jährigerstellte sicham4. Juni2013
bei dem ihmseit 2002 bekanntenbelaste-
ten Orthopäden erneut mit seit Februar
rezidivierenden Zervikobrachialgien (so
die Diagnose des belasteten Arztes) vor,
die unter hausärztlicher Analgetikathe-
rapie bisher gut rückläufig gewesen wa-
ren. Bis 2007 waren hier bereits mehr-
mals Chirotherapien erfolgt. Der Patient
beschreibt für diesen Tag ein „mehrfa-
ches Hin- und Herreißen des Kopfes in
sitzender Stellung, erneut bei verstärk-
ten Beschwerden am 5. Juni“, nachdem
der Arzt „Blockierungen der Rippen, der
HWS, der Kopfgelenke und der Brust-
wirbelsäule“ festgestellt hatte (nun un-
ter der Diagnose „Schulter-HWS-Syn-
drom“). Der Arzt legte keine Darstel-
lung des Behandlungsverlaufs vor. In der
Krankenakte wird nur „Chirotherapie“
aufgeführt. Gutachterlich wurde davon
ausgegangen, dass bei der Behandlung
eine Rotationskomponente zur Anwen-

dung kam, die der Patient durchaus so
empfinden konnte. Es lagen ältere HWS-
Aufnahmen aus den Jahren 2006 und
2002vor,diebereits eineOsteochondrose
C4/5 und zusätzlich einen kyphotischen
Knick zeigten. Durch einen am 6. Juni
aufgesuchten nichtbeschuldigten Ortho-
päden wurde bei zunehmender Taubheit
im linken Arm eine Magnetresonanzto-
mographie (MRT) veranlasst, die zwei
Bandscheibenvorfälle in Höhe C4/5 und
C5/6 aufzeigten, die am 18. Juli operiert
wurden.

Festgestellter Fehler
Keine aktuelle Röntgenaufnahme bei
neuerlicher Symptomatik und 7 Jahre
alter Bildgebung (einfacher Befunderhe-
bungsfehler). Kein Gesundheitsschaden,
da gutachterlich davon ausgegangen
wurde, dass eine Chirotherapie nicht in
der Lage ist, in 2 Etagen einen (ope-
rationspflichtigen) Bandscheibenvorfall
auszulösen. Die Symptomatik der vorbe-
stehenden Bandscheibenvorfälle wurde
aber vom Arzt nicht erkannt. Keine
mündliche Risikoaufklärung trotz Er-
fordernis dokumentiert, da der Zeitraum
zur letzten Chirotherapie von 6 Jahren
als zu lang angesehen wurde.

Nichtindizierte Chirotherapie
bei Armhebeschwäche und
Parästhesien

Ein 77-Jähriger beklagt, dass der Allge-
meinarzt, den er wegen Schmerzen auf
der linken Halsseite am 7. Februar 2012
aufgesucht habe, „seinen Kopf ohne jeg-
liche Voruntersuchung nach links und
rechts gedreht“ habe. Schon am Abend
seien ihm beim Kleidungswechsel Pro-
bleme aufgefallen, am Folgetag habe er
vom Arzt lediglich „Spezialvitamine“
verschrieben bekommen. In der Kartei-
karte des Arztes wird für den 7. Februar
festgehalten: „K: Parästhesie B Armhe-
beschwäche Parästhesie Schmerzexacer-
bation HWS Schulter li. hatte schwere
Platten gehoben C6 re. Mob. BWK 2/3
para di. i.m.“. Am Folgetag: „B wei-
ter Beschwerden. BWK 2/3 Mob. para
C7 Di. im V.a. Rotatorenmanschetten
einrefl“. Am 09. Februar erfolgte eine
Überweisung zur MRT der HWS und
Schulter links. Am14. Februar wurde ein

„Schulterarmsyndrom links“ vermerkt,
Piroxicam-Tabletten wurden verordnet,
als Befund ist eine „Rotatorenmanschet-
tendegeneration“ aufgeführt.

In seiner Stellungnahme berichtete
der Arzt über eine „akute Bewegungs-
einschränkung“, die am 7. Februar vor-
gelegen habe, die er jedoch nicht doku-
mentierte. In der MRT vom 10. Februar
zeigten sich eine hochgradige Osteo-
chondrose bei HWK 6/7 mit jeweils
breitbasiger dorsolateraler Protrusion,
eine begleitende Foramenstenose bei
Unkarthrose links mehr als rechts und
geringere Veränderungen bei HWK 4/5
mit medialer Protrusion mit leichter
Einengung des Spinalkanals. Daraufhin
wurde am 12. März Keltican verordnet
und am 15.März überOperationsrisiken
aufgeklärt und dokumentiert „will keine
Operation“, nachdem sich der Patient
bereits am 8. März einem Neurochirur-
gen vorgestellt hatte, der bei „schwerst
betroffener Funktion der Nervenwurzel
C5“ (es wurde eine Deltoideusparese 1/5
beschrieben) eine ventrale Diskektomie
HWK 4/5 empfahl, jedoch den Patienten
noch an einen Neurologen überwies mit
dem Ergebnis, dass neben einer mög-
licherweise radikulären Läsion auch an
einen Plexusschaden zu denken sei.

Festgestellter Fehler
Keine neurologische Untersuchung trotz
Feststellung einer akuten Bewegungsein-
schränkung und Parästhesie, daher keine
segmentale Einordnung. Bei unklarer
Diagnose war ein Bandscheibenvorfall
nicht ausgeschlossen. Keine aktuelle
Röntgenuntersuchung, die bei einem
77-Jährigen vor der Chirotherapie zum
Ausschluss knöcherner Destruktionen
gefordert wird (einfacher Befunderhe-
bungsfehler). Kein Gesundheitsschaden
abgrenzbar, da der Patient den vorge-
schlagenen Eingriff nicht durchführen
ließ.

Keine Probemobilisation vor
Chirotherapie

Eine 34-jährige Erzieherin stellte sich am
17. Februar 2014 nach zuvor im Novem-
ber erlittener Handgelenkzerrung durch
Heben einesKindesmit einer „Dysästhe-
sie über dem Handrücken und dem Zei-
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ge- undMittelfinger“wieder vor.Ursäch-
lich wurde eine „Blockierung der HWS
in Höhe C5/6“ angenommen und chiro-
therapeutisch behandelt sowie Ibuprofen
600 verordnet. Am 24. Februar erfolgte
eine MRT der HWS, die laut Aktenein-
trag „eine Bandscheibenprotrusion bei
C6/7 und zwei Bandscheibenvorfälle bei
C4/5 und führend bei C5/6“ ergeben ha-
be. Gutachterlich handelte es sich allen-
falls umProtrusionen; es lagenkeineVer-
änderungen vor, die durch Verletzungen
im Rahmen eines chirotherapeutischen
Eingriffs hervorgerufen sein könnten.

Festgestellter Fehler
Keine Probemobilisation vor dem ma-
nipulativen Impuls der chirotherapeuti-
schenBehandlung inHöheC5/6,danicht
dokumentiert. Es wurde kein Gesund-
heitsschaden festgestellt, da die Band-
scheibenprotrusionen als vorbestehend
aufgrund degenerativer Veränderungen
angesehen wurden.

Allerdings urteilte das LG Baden-Ba-
den 2014 (s. Rechtsprechung), dass ein
Probezug nicht gesondert dokumentiert
werdenmüsse, sodass dieserFall ausheu-
tigerSichtandersbeurteiltwerdenwürde.

Nichterkannte vorbestehende
Wirbelkörperfraktur

Eine 61-Jährige beschreibt, dass „der
Arzt sie ohne weitere Untersuchung
und Befragung aufgrund der geklagten
Beschwerden mit Injektionen habe be-
handeln wollen, die sie aber verweigert
habe. Daraufhin habe er sie stehend auf-
gefordert, die Hände über Kreuz auf ihre
Schultern zu legen. Er habe sie dann mit
einem Ruck nach unten gestaucht, wo-
bei sie ein lautes Knacken vernommen
habe verbunden mit einem immensen
Schmerz, sodass sie laut habe schreien
müssen.“ Bei Fortbestehen der Schmer-
zen stellte sie sich am darauf folgenden
Montag noch einmal vor und es „sei
eine zweite Chirotherapie“ erfolgt.

Der Notfall-/Vertretungsschein weist
für den 29.10.2015 aus: „Seit einiger
Zeit Schmerz BWS, tw. atemabhängig.
U: Deutliche Seitneigungsstörung BWS
mit div. Blockierungen,Th4/5 gelöst, Rp:
Novaminsulfon Tr. N1, AU bis morgen.
2.11. Keine Änderung der Beschwerden.
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Behandlungsfehlervorwürfe bei der Chirotherapie

Zusammenfassung
Insgesamt wurden 91 vor der Gutachter-
kommission Nordrhein von 2004 bis 2017
erhobene Behandlungsfehlervorwürfe bei
Chirotherapie und deren gutachterliche
Beurteilung ausgewertet. Es war möglich,
diese Auswertung mit einer früheren
(Zeitraum 1976–2003) zu vergleichen. Die
Häufigkeit der Vorwürfe und die Quote
festgestellter Behandlungsfehler zeigten
keine ansteigende Tendenz, zu beobachten
ist jedoch vermehrt der Vorwurf, es sei keine
oder keine suffiziente Aufklärung erfolgt.
Vor allem vorgeworfen wurden vermeintlich
durch die Chirotherapie ausgelöste Band-
scheibenvorfälle und Schädigungen von
Gefäßen im Bereich der Halswirbelsäule
(mit zentralen Folgen) sowie Frakturen
und Verschlechterungen von bestehenden
Beschwerden, die Anlass der Behandlung

waren. Im vorliegenden Beitrag werden
5 typische Behandlungsfehlervorwürfe und
deren Beurteilung exemplarisch dargestellt.
Die Schlussfolgerungen resultieren aus der
Auswertung aller 91 überprüften Fälle des
genannten Zeitraums im Spiegel der Literatur
und Rechtsprechung sowie unter Berücksich-
tigung des Patientenrechtegesetzes, das den
Arzt zu einer suffizienten Dokumentation
zwingt. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass im
Grunde alle bestätigten Behandlungsfehler
unter Befolgung der Bingener Empfehlungen
von 1995 hätten vermieden werden können.

Schlüsselwörter
Manuelle Medizin · Rechtsprechung ·
Behandlungsfehler · Begutachtung ·
Gutachter

Medical malpractice claims in chirotherapy

Abstract
A total of 91 claims of malpractice in
chirotherapy and their expert appraisal were
evaluated by the German North Rhine expert
commission between 2004 and 2017. It was
possible to carry out a comparison with
the period between 1976 and 2003. The
frequency of claims and the rate of treatment
errors were not subject to an upward
trend, but there is a growing criticism that
patients were provided with no or insufficient
information. Malpractice claims related in
particular to chirotherapy as the cause of
disc herniation and vessel damage in the
cervical spine (involving central side effects),
as well as fractures and a worsening of the
symptoms that had prompted treatment
in the first place. This article presents five

examples of typical malpractice claims and
their appraisal. The conclusions derive from
the evaluation of all 91 investigated cases
in the above-mentioned period through the
prism of the literature and jurisprudence, as
well as taking into consideration the German
Patient’s Rights Act (Patientenrechtegesetz),
which obliges physicians to provide their
patients with adequate documentation. It
can be concluded as a result that essentially
all confirmed treatment errors could have
been avoided by following the Bingen
recommendations of 1995.

Keywords
Manual medicine · Jurisprudence · Medical
errors · Medical assessment · Experts

U: Blockierung Th7/8 gelöst. Rp. Tilidin
und Teramidin, 2. AU bis 4.11. Anruf
Orthopädin, BWK-8 durch Verdrehen/
Anheben Matratze→MRT.“ Andernorts
wurde nachfolgend eine Osteoporose
und am 6.11. in der MRT ein frischer
Deckplatteneinbruch bei BWK 7 mit
ventraler Höhenminderung festgestellt.

In der Stellungnahme gibt der Arzt
an, er habe eine „Manipulation der Blo-
ckadeTh4/5 mittels Retroflexionsimpuls
im vorgenannten Segment mit Fixierung

Th5 in Zweifingertechnik in Rückenlage
durchgeführt“. Am 2.11. habe sich „bei
gleicher Befundkonstellation eine Stö-
rung im BWS/thorakolumbalen Über-
gang Th7/8“ ergeben, die er mit „un-
gezielter traktorischer Mobilisation“ be-
handelt habe.

Festgestellter Fehler
Keine ordnungsgemäße Anamnese- und
keine manualtherapeutische Befund-
und Therapiedokumentation, selbst un-
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ter Zugrundelegung der Leseabschriften
bei in wesentlichen Teilen unleserli-
chen Eintragungen, sodass die immer
wieder geforderte Befundsicherung zur
IndikationundAusschlussvonKontrain-
dikationen als nicht erfolgt zu beurteilen
war (einfacher Befunderhebungsfehler).
Zudem liegen sich widersprechende
Angaben zur durchgeführten Behand-
lung („Zweifingertechnik inRückenlage“
versus „Behandlung im Stehen“) vor.

Gutachterlich wird davon ausgegan-
gen,dassdievorliegendeBWK-7-Fraktur
bereits durch ein andernorts dokumen-
tiertes (dafür typisches) Verhebetrauma
eingetreten war, da die vermutlich an-
gewandten Techniken der Chirothera-
pie nicht geeignet sind, eine Deckplat-
tenimpressionsfraktur bei Th7 zu bewir-
ken. Daher kommt eine Beweislastum-
kehr für denBefunderhebungsfehler hier
nicht zum Tragen. Allenfalls vermehrte
Beschwerden durch den Behandlungs-
fehler bei nichterkannter Wirbelkörper-
fraktur mit zusätzlich belastender Chi-
rotherapie.

Ausgelöste Gefäßdissektion der
A. carotis interna

Ein 60-Jähriger stellte einen Antrag auf
Begutachtung. Er sei vom HNO-Arzt
wegen Schulter- und Nackenschmer-
zen mit wiederkehrendem Taubheits-
gefühl der Finger rechts am 12. Mai
zur Duplexsonographie der Halsgefäße
mit unauffälligem Ergebnis und am
17. Mai zur HWS-Computertomogra-
phie bei „Neuropathia vestibularis und
V.a. Bandscheibenprolaps im Rahmen
von Tätigkeiten über Kopf“ andernorts
vorgestelltworden.LautBefund fandsich
eine Osteochondrose und Unkarthrose
C5/6 mit geringfügiger Protrusion und
Tangieren der Nervenwurzel C6.

Am 18. Mai suchte der Patient den
belastetenOrthopäde auf, der laut seiner
Stellungnahme nur eine orthopädische
Ganzkörperuntersuchung im Stand, in
Bauch- und Rückenlage sowie eine ori-
entierende neurologische Untersuchung
durchführte, aber keine Behandlung.
Auch die Dokumentation deutet auf
eine detaillierte klinische und chiro-
diagnostische Untersuchung nach dem
Facharztstandard hin. Dokumentiert
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Tab. 2 Festgestellte Behandlungsfehler und Folgen nachChirotherapie

Festgestellte Feh-
ler bei vorgewor-
fener Chirothera-
pie

2013–2017 2004–2012 1976–2003a

Anzahl Eigen-
ständige
Folgen

Anzahl Eigen-
ständige
Folgen

Anzahl Eigen-
ständige
Folgen

Fälle mit Fehler,
davon Einzelfehlerb

7 3 4 3 7 5

Keine sorgfältige
Untersuchung vor
Therapiebeginn

3 0 0 0 / /

Fehlende Röntgen-
untersuchung vor
Therapiebeginn

3 1 1 0 5 0

Fraktur/Befund
übersehen

1 1 0 0 4 0

Keine Indikation 5 1 4 1 3 3

Verspätete Erken-
nung einer Minder-
durchblutung

1 1 1 / 3 3

Vorgehen/Technik
fehlerhaft

2 1 1 / 1 1

Keine Risikoaufklä-
rung

5 1 5 3 7 nb

nb nicht bekannt
aSiehe Hansis et al. 2004 [17]
bMehrfachnennung möglich

wurde zudemeine ausführliche Beratung
zu den gefundenen Funktionsstörungen
und deren Ursachen. Verordnet wurde
„Krankengymnastik zur Detonisierung“.

Demgegenüber schildert der Patient,
dass die Untersuchung „sitzend, stehend
und dann im Liegen unfreundlich bis
aggressiv stattgefunden“ habe, sein Kopf
sei „kraftvoll und ruckartig hin- und her-
bewegt“ worden mit deutlicher Gewalt,
sodass seine Brille von der Nase gefal-
len sei, und die Untersuchung sei von
„starken Schmerzen“ begleitet gewesen,
sodass er „Aufhören gefordert“ habe. Im
Anschluss habe eine „bis dahin nicht be-
kannte Gangstörung“ bestanden, sodass
er beim Aufstehen von der Liege mit
„dem rechten Bein weggeknickt“ sei. Die
„Beschwerden hätten fortbestanden und
nach 2 Tagen wäre er morgens mit einer
Rechtsseitenlähmung erwacht“.

Andernorts wurde am 20. Mai eine
„im zeitlichen Zusammenhang mit einer
wegen Nackenschmerzen durchgeführ-
tenchiropraktischenBehandlung“ einge-
tretene Dissektion der A. carotis interna
mit Mediainfarkt festgestellt.

Festgestellter Fehler
Nach Auffassung des Gutachters kann
durch eine fehlerhafte, viel zu kräftige
Mobilisation der HWS eine Dissektion
der A. carotis interna durchaus ausge-
löst werden. Während der Patient eine
„ruckartige, kraftvolle Mobilisation der
HWS in verschiedenen Richtungen“ be-
schreibt, gibt der Arzt an, er habe den
Patienten „nur untersucht, nicht mobili-
siert“. Eine „schriftliche Einwilligung in
eine vorgesehene Mobilisierung sei zu-
vor am Tresen“ unterschrieben worden.
Niedergelegt ist, dass bereits zuvor „eine
Gang- und Standunsicherheit – ataktisch
–unsicher,mitQuadrizepsschwäche“be-
standen habe. Der Patient bestreitet dies.
Hätten diese – wie der Arzt vorgibt –
tatsächlich vorgelegen, hätte auf jeden
Fall eine Kontraindikation zur Manipu-
lation bestanden. Erforderlich wäre auch
eine sofortige Überweisung zur weiteren
neurologischenDiagnostik gewesen. Die
Angaben des Patienten zur „neu aufge-
tretene Gangunsicherheit“ sprechen aus
Sicht des Gutachters dafür, dass doch ein
Rotationsimpuls der HWS gegeben wur-

Typische Fehler

In den hier beschriebenen 5 exemplarischen
Fällen sind folgende Fehler typisch:
4 Ungenügende Anamnese- und Befunder-

hebung und -dokumentation
4 Zu lange zurückliegende oder fehlende

Aufklärung
4 Keine Röntgenkontrolle bei alten

Patienten
4 Zu brüskes Vorgehen

de und zur Gefäßschädigung – mögli-
cherweise bei Vorschädigung – geführt
hat. Der linkshemisphärische Mediain-
farkt mit den Folgen ist daher vom Or-
thopäden zu verantworten.

Rechtsprechung

Von den schon im Beitrag von 2004 er-
wähnten 9 Gerichtsurteilen (seit 1976),
die sich mit chiropraktischen Behand-
lungen befassten, galten allein 5 einer
unzureichenden Risikoaufklärung [17].
Daran hat sich nichts geändert.
4 Auch bei äußerster Sorgfalt sei bei

Manipulationen an der HWS eine
Gefäßverletzung möglich, weshalb
darüber aufgeklärt sein müsse, so
OLG Düsseldorf 20011. Ein nach
Chiropraxis aufgetretener Schlagan-
fall lasse nicht zwingend den Schluss
auf ein behandlungsfehlerhaftes
Vorgehen zu.

4 Wenn nach einem Test nach de Kleyn
eine Komplikation durch Gefäß-
verletzung auftrete, so belege dies
nach Auffassung des OLG Köln 20012
einen fehlerhaft durchgeführten Test.
(Anmerkung: Die Testuntersuchung
nach de Kleyn ist nicht mehr üb-
lich, da gleichzeitige Extension und
Rotation gemieden werden sollten
[14]).

4 Eine Chiropraxis bei nicht ausge-
schlossenem Bandscheibenvorfall
könne ein grober Behandlungsfehler
sein, die zum Ausschluss erfor-
derliche Untersuchung müsse als
durchgeführt in der Dokumentati-

1 OLG Düsseldorf 28.06.2001, besprochen in
ManMed(2001)39:282–283.
2 OLGKöln05.03.2001,Az5U135/99.
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on belegt sein, so OLG Hamm am
24.10.20013

4 Welches Ausmaß eine Aufklärung
haben müsse, war 2008 Inhalt eines
Urteils des OLG Oldenburg4: Im
„Großen und Ganzen“ könne auch
unzureichend sein. Fehle die notwen-
dige Risikoaufklärung über spezielle
Risiken, fehle auch die Einwilligung
und der Eingriff sei rechtswidrig.

4 Es bestünde nach einem Urteil des
LG Baden-Baden in 20145 keine
separate Dokumentationspflicht
für eine Probemobilisation, weil
deren Dokumentation nicht mit
einem Erkenntnisgewinn für einen
Nachbehandler verbunden sei.

4 Das OLGDresden urteilte 20166, dass
eine Aufklärung nicht nur belegt,
sondern auch genügend zeitnah
erfolgen müsse. Der Patient müsse sie
in „voller Erinnerung“ haben.

Schlussfolgerungen aus
der Auswertung aller Fälle
2004–2017

Typischerweise vermuten die Patienten
seit jeherBandscheibenschädigungenso-
wie Frakturen und Gefäßdissektionen in
Zusammenhang mit der manuellenThe-
rapie. Das Auslösen solcherVeränderun-
gen durch eine sachgerechte Vorgehens-
weise ist nach Auffassung der Gutachter
ausgeschlossen,wennderArzt zuvoraus-
reichend untersucht und mögliche Kon-
traindikationen ausgeschlossen hat.

Würde man allein die Behandlungs-
dokumentationender ausgewertetenFäl-
le zugrunde legen, müsste verallgemei-
nerndgefolgertwerden, dass die imklini-
schen Alltag sehr häufig bei Schmerzpa-
tienten durchgeführten chirotherapeuti-
schen Manipulationen teilweise zu bei-
läufigvorbereitetundvomArztbezüglich
der Indikation, Durchführung und Ein-
willigung nicht ausreichend dokumen-
tiert werden.

Über diese Erfahrungen berichtete
auchdieSchlichtungsstelledernorddeut-

3 OLGHamm24.10.2001,Az3U123/00.
4 OLGOldenburg25.06.2008,Az5U10/08.
5 LGBaden-Baden04.07.2014,Az2O161/11.
6 OLGDresden15.11.2016,Az4U507/16.

schen Ärztekammern unter Benennung
von 4 exemplarischen Falldarstellungen
[15].

Mögliche Risiken und Komplikatio-
nen wurden 2014 in „Stellungnahmen
und Empfehlungen zu den Leitlinien zur
Aus-undWeiterbildung“durchvonHey-
mann und Terrier [19] unter einer aus-
führlichen Sichtung der Literatur erör-
tert. Demnach bleibt es ein Problem, Si-
tuationen zu erkennen, in denen sich die
zufällige und nicht vorhersehbare Dis-
sektion einer Vertebralarterie gerade an-
bahnt. Nach Rothwell [28] ist eine Vor-
aussage durch die Untersuchung kaum
möglich. Ob dieses Risiko zu erleben,
unter einer fachgerecht erfolgten Chiro-
therapie nun 1:400.000 oder 1:1.000.000
beträgt (z.B. [24]), bleibt irrelevant. Zu-
letzt belegteBekele [1] in einer retrospek-
tiven Analyse von 40 Fällen von Dissek-
tionen der Halsgefäße deren tatsächliche
Ursachen – in keinem Fall war eine Chi-
rotherapie vorausgegangen.

Voraussetzungen für die Indikati-
onsstellung zu einer Chirotherapie sind
neben einer differenzierten Anamne-
seerhebung zu aktuellen und vorbeste-
henden Erkrankungen eine allgemeine
sowie manualmedizinisch-neurologi-
sche Untersuchung, um mögliche Kon-
traindikationen vor der Therapie zu
erkennen. Dabei ist zu klären, ob eine
Röntgenuntersuchung des betroffenen
Wirbelsäulenabschnitts erforderlich ist
[2, 20, 21, 23].

Ein Risikoaufklärungsgespräch mit
dem Patienten und dessen Einwilli-
gung in die für erforderlich gehaltene
chirotherapeutische Maßnahme sind
unabdingbar und sollten ebenso doku-
mentiert werden [34] wie die Art und
Weise der vorgenommenenBehandlung,
die für einen anderen Arzt nachvollzieh-
bar sein muss. Insbesondere ist darauf
hinzuweisen, dass es bei vorbestehen-
den Bandscheibenschäden durch die
manualmedizinische Behandlung zur
Auslösung einer radikulären Sympto-
matik und extrem selten auch unter
der Therapie zu einer Gefäßschädigung
mit bleibenden Hirnschäden kommen
kann. All dies ist bereits seit vielen
Jahren bekannt und immer wieder in
der einschlägigen Literatur und auch in
dieser Zeitschrift behandelt worden, so

bei Böhni et al. [9, 10], Bischoff [3–7]
und weiteren Autoren [13]. Die Pro-
blematik findet auch in den Leitlinien
zur Ausbildung in manueller Medizin
Berücksichtigung [19]. Abschließend
ließe sich die gleiche Feststellung treffen
wie im Jahr 2004, dass sich alle Behand-
lungsfehler bei einem Vorgehen nach
den Bingener Empfehlungen [13] hätten
vermeiden lassen.

Im Patientenrechtegesetz heißt es in
§ 630 Abs. 2 BGB u. a.:

Der Behandelnde ist verpflichtet, sämtli-
che aus fachlicher Sicht für die derzeitige
und künftige Behandlung wesentlichen
Maßnahmen und deren Ergebnisse auf-
zuzeichnen, insbesondere die
4 Anamnese,
4 Diagnosen,
4 Untersuchungen,
4 Untersuchungsergebnisse,
4 Befunde,
4 Therapien und ihre Wirkungen,
4 Eingriffe und ihre Wirkungen,
4 Einwilligungen und
4 Aufklärung

In dieser Aufzählung (siehe auch [37]),
die für alle ärztlichen Handlungen gilt,
ist festgehalten, was es zu beachten
und zu dokumentieren gilt. Dies lässt
sich auch bereits den Bingener Empfeh-
lungen entnehmen. Dort hieß es schon
1995: „DieDokumentationmusszeitnah,
ausreichend, nachvollziehbar bezüglich
einzelner Vorgänge und für andere Ärzte
verständlich sein.“ Im damaligen Text
wurde bereits eine kritische Anmerkung
zur diagnostischen Probemanipulation
(Probezug) gemacht, weil es „derzeit
eine kontroverse Diskussion über die
Notwendigkeit und Aussagekraft des de
Kleijn’schen Testes“ gab. Auf diesen Test
wird inzwischen verzichtet; die Pro-
bemanipulation (z.B. in der Form des
Probezugs) wird als eine medizinische
Selbstverständlichkeit angesehen, die
nicht dokumentationspflichtig ist und
auch fast immer negativ ausfällt.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. C. Holland
Amselweg 11, 46446 Emmerich, Deutschland
holland-emmerich@t-online.de
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Fachnachrichten

ICMART-iSAMS 2018 – In-
ternationaler Kongress der
ärztlichen Akupunktur
06.–09.09.2018 in München

Auf dem weltweit größten Kongress in

der Geschichte der ärztlichen Akupunk-
tur mit über 220 Beiträgen versammeln

sich die führenden Wissenschaftler, Ärzte,
medizinische Spezialisten und gesund-

heitspolitische Experten aus aller Welt in

München vom 6.-9. September 2018.
Eine der Botschaften: Akupunktur
hinterlässt besondere Spuren im Ge-
hirn. In der Plenarsitzungam9. September
um 9 Uhr zeigen Prof. Napadow, Harvard

Medical School, Prof. Harris, University Mi-
chigan und Prof. Beißner, Medizinische

Hochschule Hannover wie der wiederholte

Nadelreiz Umbauprozesse z.B. bei chro-
nischen Schmerzen „Schmerzgedächtnis“

positiv beeinflussen kann und aktiv in

den Zentren eingreift, die das autonome
Nervensystem regulieren.

Den Nachweis, dass Akupunktur das auto-
nome Nervensystem bei Schlafstörungen

und GI-Dysfunktionen klinisch relevant

reguliert, erbringen Prof. Schaible, Univer-
sität Jena, Prof. Zhang, Universität Nanjing

und Prof. Lao, Universität Hongkong am

Freitag, 7. September um 14 Uhr.
Akupunktur und TCM als unver-
zichtbarer Teil der multimodalen
Schmerztherapie? Belege dafür prä-

sentieren Prof. Audette, Harvard Medi-

cal School, Prof. Dobos, Universität Duis-
burg/Essen und PD Dr. Irnich, LMU Mün-

chen am Freitag, 7. September um 9 Uhr.

In den 12 Plenarvorträgen, 30 wissen-
schaftlichen Symposien und den vielen

weiteren Veranstaltungen ist jede medi-
zinische Disziplin vertreten. Interaktive

Kurse, Master- und Studentenworkshops

und Videodemonstrationen geben Raum
für Diskussionen und Austausch.

www.icmart-isams2018.org
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